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Nr. 81 

 
Stadt Schönwald 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Schönwald für 

das 
Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt 
Schönwald folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  10.174.100 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    4.116.300 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 900.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 05. August 2025 Nr. 20 – 
941 – 2025/002811 erteilt. 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Schönwald öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
 
Schönwald, 06. August 2025 
Stadt Schönwald  
 
 

gez. Rudolf Stich, Zweiter Bürgermeister 
 

Nachrichtlich: 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
wurden in einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   340 v. H. 
 b) für die Grundstücke (B)          270 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer         360 v. H. 

Nr. 82 
 
Stadt Schönwald 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 
BauGB 
Stadt Schönwald 
für die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Südlicher Pfaffen-
berg“. 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 10.07.2025 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Südlicher Pfaffen-
berg“ beschlossen. 
 
Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 
785/11 und 1/0 der Gemarkung Schönwald an der Friedhofstraße. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung kann im 
Rathaus, Anschrift: Schulstraße 6, 95173 Schönwald, während folgen-
der Zeiten 
 
Montag:   8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Dienstag:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Mittwoch:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Donnerstag:          14:00 Uhr – 17:30 Uhr 
Freitag:   8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
geändert.  
Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB wird nicht durchge-
führt. 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Es ist beabsichtigt, einen Standort für den Neubau einer Kindertages-
stätte festzusetzen. 
 
Schönwald, 21.07.2025  
 

gez. Jaschke, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 83 
 
Gemeinde Tröstau 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für die Musikschule der Gemeinde Tröstau 

vom 10.06.2025 
 
Die Gemeinde Tröstau erlässt auf Grund des Art. 8 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) folgende Gebührensatzung zur Satzung für die 
Musikschule der Gemeinde Tröstau: 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung zur Satzung für die Musikschule der Gemeinde 
Tröstau wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 
 Gebührenhöhe 

 
(1) Jeder Teilnehmer hat eine einmalige Aufnahmegebühr zu 

entrichten. Dies gilt auch bei Wechsel eines Unterrichtsfaches 
sowie bei der Anmeldung zu einem zweiten oder weiteren 
Fach. Die Aufnahmegebühr beträgt 5,00 Euro. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13a.html
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(2) Die Unterrichtsgebühren betragen für 34 Unterrichtsstunden 
pro Schuljahr zu je 45 Minuten Dauer: 

 
    monatlich €  jährlich € 
 
a) bei Einzelunterricht        63,25     759,00 
b) bei Unterricht in Gruppen bis zu 

maximal zwei Schülern              33,00                    396,00 
c) bei Unterricht in Gruppen bis zu 

maximal drei Schülern               25,33                    304,00 
d) bei Unterricht in Gruppen mit 

mehr als drei Schülern               22,00                    264,00 
e) in der musikalischen  
      Früherziehung        10,00                    120,00 
f) beim Musizieren mit Kleinkindern u. ihren Eltern 
 (10 Stunden) pauschal        55,00 
g)   Liedbegleitung (10 Stunden) pauschal       55,00 
h)   Singklasse        10,00        120,00 
i)   Im Ensembleunterricht betragen die  
     Unterrichtsgebühren pro Unterrichtsstunde 

zu je 45 Minuten Dauer:                           5,50 
zu je 60 Minuten Dauer:             6,60  

 
 Diese Gebühr ermäßigt sich um 50 % für Schüler, die im 

gleichen Schuljahr ein Hauptfach belegen. 
 

Die Anzahl der Jahresstunden legt die jeweilige Lehrkraft-
fest, im Jahr max. 34 Stunden. Diese Gebühren werden 
am Schuljahresende nach tatsächlichem Anfall abgerech-
net. 

 
(3) Die Unterrichtsgebühren betragen für 34 Unterrichtsstunden 

pro Schuljahr zu je 30 Minuten Dauer: 
 

    monatlich € jährlich € 
 
a) bei Einzelunterricht                    42,33                  508,00 
b) bei Unterricht in Gruppen bis zu 
      maximal zwei Schülern              22,00                   264,00 

 
 
(4) Bei Austritt eines Schülers mit Zustimmung der Gemeinde 

Tröstau während des Schuljahres wird die Unterrichtsgebühr 
nur bis zum Ablauf des nächsten Monats erhoben. Bei Austritt 
ohne Zustimmung der Gemeinde Tröstau ist die Gebühr bis 
zum Ende des Schuljahres zu entrichten. 

 
(5) Unterricht, der durch ein Verschulden des Schülers ausgefal-

len ist, wird grundsätzlich nicht nachgeholt. Mit Ausnahme des 
Absatzes 6 erfolgt auch keine Gebührenrückerstattung. 

 
(6) Ist ein Schüler wegen Krankheit bzw. eines Kur- oder Erho-

lungsaufenthaltes mindestens vier Wochen lang verhindert am 
Unterricht teilzunehmen, wird er auf Antrag von der Gebühren-
zahlung befreit, soweit der Unterricht entgegen Abs. 5 nicht 
ausnahmsweise nachgeholt wird. 

 
(7) Fällt der Unterricht infolge Krankheit von Lehrkräften oder 

anderer zwingender Ereignisse auf die Dauer von mindestens 
vier Wochen aus, werden die entsprechenden Gebühren für 
diesen Zeitraum auf Antrag zum Schuljahresende rückerstat-
tet, sofern der Unterricht nicht nachgeholt wird. 

 
§ 2 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.09.2025 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung für die 

Musikschule der Gemeinde Tröstau vom 28.04.2017 (KrABl. 
S. 81) außer Kraft. 

 
Tröstau, den 10.06.2025 
Gemeinde Tröstau 
 

gez. Rainer Klein, Erster Bürgermeister 
 
 
 
 

Nr. 84 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Bernsteiner Gruppe 
 

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bernsteiner Gruppe 

(Wasserabgabesatzung – WAS –) 
Vom 30.04.2025 

 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Bernsteiner Gruppe folgende Satzung: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Bernsteiner Gruppe 
betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das 
Gebiet  
 

- der Stadt Wunsiedel nur mit den Stadtteilen Bernstein, Göpfers-
grün, Johanneszeche, Sinatengrün - außer den Anwesen Nr. 11, 
12, 15, 16 und 17 -, Stemmasgrün, Schönlind, Hauenreuth, Win-
tersreuth, Wintersberg und Juliushammer,  

- der Stadt Arzberg nur mit dem Stadtteil Garmersreuth, 
- des Marktes Thiersheim nur mit den Gemeindeteilen Grafenreuth, 

Leutenberg, Wampen, Putzenmühle und Kleehof  
- der Gemeinde Röslau nur mit den Gemeindeteilen Rauschensteig, 

Oberwoltersgrün und Rosenhof  
- der Gemeinde Höchstädt nur mit den Gemeindeteilen Rügersgrün 

und Braunersgrün.  
  

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt 
der Zweckverband. 
 
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentli-
chen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

 
(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen-
tum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. ²Rechtlich 
verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 
 
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. ²Von mehreren dinglich Berechtigten 
ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung: 
 
Versorgungsleitungen  sind die Wasserleitungen im Wasserver-

sorgungsgebiet, von denen die Grund-
stücksanschlüsse abzweigen. 

 
Grundstücksanschlüsse  
(0Hausanschlüsse) sind die Wasserleitungen von der Ab-

zweigstelle der Versorgungsleitung bis 
zur Übergabestelle;  
sie beginnen mit der Anschlussvorrich-
tung und enden mit der Hauptabsperr-
vorrichtung. 

 
 
Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme 

aus der Versorgungsleitung, umfassend 
Anbohrschelle mit integrierter oder zu-
sätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig 
mit Absperrarmatur samt den dazugehö-
rigen technischen Einrichtungen. 
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Hauptabsperrvorrichtung  ist die erste Armatur auf dem Grund-

stück, mit der die gesamte nachfolgende 
Wasserverbrauchsanlage einschließlich 
Wasserzähler abgesperrt werden kann. 

 
Übergabestelle  ist das Ende des Grundstücksanschlus-

ses hinter der Hauptabsperrvorrichtung 
im Grundstück/Gebäude. 

 
Wasserzähler  sind Messgeräte zur Erfassung des 

durchgeflossenen Wasservolumens. Ab-
sperrventile und Wasserzählerbügel sind 
nicht Bestandteile der Wasserzähler. 

 
Anlagen des Grundstücks- sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 

Grundstücken 
eigentümers  oder in Gebäuden hinter der Übergabe-

stelle; als solche 
(=Verbrauchsleitungen)  gelten auch Eigengewinnungsanlagen, 

wenn sie sich ganz oder teilweise im 
gleichen Gebäude befinden. 

 
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebau-
tes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversor-
gungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 
 
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. 
2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bun-
des- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine 
neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versor-
gungsleitung geändert wird. ³Welche Grundstücke durch die Versor-
gungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband. 
4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss 
berechtigenden Versorgungsleitungen dar. 
 
(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine 
bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversor-
gung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen techni-
schen oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei 
denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit 
dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen 
Sicherheit. 
 
(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann ferner das 
Anschluss- und Benutzungs-recht ausschließen oder einschränken, 
soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität 
erforderlich ist. ³Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grund-
stücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasser-
versorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ein An-
schlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tat-
sächlich unmöglich ist. 
 
(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsein-
richtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im 
Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrich-
tung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlags-
wasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur 
Toilettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet werden, soweit 
nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen des 
Zweckverbands die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
 
 
 
 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 
(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf 
Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Be-
nutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband 
einzureichen. 
 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für 
die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entge-
genstehen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung 
der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder 
Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die 
Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentli-
chen Wasserversorgung gewährleistet wird. 
 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 
 
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungs-
anlage hat der Grundstückseigentümer dem Zweckverband Mitteilung 
zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden 
soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von 
seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentli-
che Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung 
von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in 
eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder 
ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauf-
fangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich. 
 

§ 8 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
 
(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

 
(1) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, 
angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. 
 
(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung 
der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 3Der 
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Inte-
ressen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücksan-
schluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geän-
dert oder soll ein weiterer Grundstücksanschluss hergestellt werden, 
so kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Verein-
barung geregelt werden. 
 
(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 
2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist 
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setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den 
Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschä-
digung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwer-
den von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem 
Zweckverband mitzuteilen. 
 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsge-
mäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 
von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu 
sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet 
oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen 
verpflichtet. 
 
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Sat-
zung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie 
nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geän-
dert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder 
der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss 
wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Ge-
fahr des Grundstückseigentümers. 
 
(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des 
Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genom-
men werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. 3Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Zweckverbandes zu veranlassen. 
 

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentü-

mers 
 
(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unterla-
gen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 
a)  eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigen-

tümers und ein Lageplan, 
b)  der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 
c)  Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d)  im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 

Mehrkosten. 
 
2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den 
Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 
 
(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Best-
immungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt der 
Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung 
der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 
3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn unter 
Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 4Die 
geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zu-
stimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, 
den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Planung und Ausführung der Anlagen. 
 
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustim-
mung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasser-
rechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
 
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen 
nur durch den Zweckverband oder durch ein Installationsunternehmen 
erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverbandes oder 
eines anderen Wasser-versorgungsunternehmens eingetragen ist. 
2Der Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen. 3Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen ange-
schlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckver-

bandes verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des 
Zweckverbandes freizulegen. 
 
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anla-
gen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen zu bean-
tragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die 
Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder seine Beauf-
tragten. 
 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckver-
band Ausnahmen zulassen. 
 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstücksei-
gentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er hat 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann 
deren Beseitigung verlangen. 
 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckverband be-
rechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr 
für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 
 
(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage 
sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt der 
Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 2Dies 
gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 
 

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauf-
tragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen 
haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der Wasser-
versorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur 
Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen und zum Wechseln der 
Wasserzähler, zum Erstellen von Geschossflächenaufmaßen und zur 
Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die vom Zweckver-
band auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforder-
lich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen 
Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Perso-
nen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und 
Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstücks-
eigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon 
nach Möglichkeit vorher verständigt. 
 
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, 
alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzu-
teilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich 
erhöht. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweck-
verband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung 
ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind 
 

§ 14 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser 
über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 
2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder 
zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die 
die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. 3Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grund-
stücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 
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(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichti-
gen. 
 
(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumut-
bar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, 
soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des 
Grundstücks dienen. 
 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckverbandes 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für 
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 
 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

 
(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und 
Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er liefert das 
Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, 
die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich 
sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik. 
 
(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend 
erforderlich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde wesentliche 
Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei 
Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange 
der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstücksei-
gentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geän-
derten Verhältnissen anzupassen. 
 
(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Be-
schränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlus-
ses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der Zweckver-
band durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden 
oder drohenden Wassermangel oder sonstige technische oder wirt-
schaftliche Umstände, deren Beseitigung ihm nicht zumutbar ist, an 
der Wasserversorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die 
Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder 
unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung 
des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten 
erforderlich ist. 4Der Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbre-
chen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, 
gibt der Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung vorher öffent-
lich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraus-
sichtliche Dauer der Unterbrechung. 
 
(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die 
angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser 
in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegen-
de versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 
 
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung 
und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des Was-
sers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige techni-
sche oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht 
abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst 
sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 
 

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

 
(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse einge-
richtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten einschließlich 
der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grund-
stückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen. 
 

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern aus-
gerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 
 
(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbandes, der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen 
und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfü-
gung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen 
kein Wasser entnehmen. 
 
(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungs-
leitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren. 
2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür 
kein Entschädigungsanspruch zu. 
 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke,  

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 
 
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweckver-
band zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen Grund-
stück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der Wasserabgabe 
entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren Bedingungen für 
den Wasserbezug fest. 
 
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, 
sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden 
soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. 
Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedin-
gungen für die Benutzung fest. 
 

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 
(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benutzungs-
verhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 
 
1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 

Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden vom 
Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 
2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 

weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Zweck-
verbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verur-
sacht worden ist, 

 
3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 

Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberech-
tigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden ist. 

 
2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
 
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigen-
tümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, 
haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 
 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücksei-
gentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversor-
gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. 2Der 
Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Ver-
langen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Un-
ternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des 
Schadensersatzes erforderlich ist. 
 
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 
 
(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
 
 



83 

§ 19 
Wasserzähler 

 
(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die Liefe-
rung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechs-
lung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des Zweckver-
bandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler 
sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der Zweckverband 
so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; er 
hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtig-
ten Interessen zu wahren. 
 
(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstück-
seigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beein-
trächtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Der Zweck-
verband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 
 
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und 
die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschul-
den trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser 
Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist 
verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor 
Frost zu schützen. 
 
(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweckver-
bandes möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 
2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich 
sind. 
 

§ 20 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 
(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigentü-
mer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl 
einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank 
anbringt, wenn 
 
1.  das Grundstück unbebaut ist oder 
 
2.  die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen 

erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonde-
ren Erschwernissen verlegt werden können, oder 

 
3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 

vorhanden ist. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in 
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 
 

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der 
Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. 
2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim 
Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichti-
gen. 
 
(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer 
sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 
 

§ 22 
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der 
öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das 
mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich 
dem Zweckverband zu melden. 
 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach § 
6 zu beantragen. 
 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder 
Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betref-
fenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich 
ist, um 
 
1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 

Anlagen abzuwenden, 
 
2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 

vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 
 
3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder Drit-
ter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind. 

 
(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung 
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweckverband 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 
2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht 
besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen. 
 
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzu-
nehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500 
Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
 
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 

5 zuwiderhandelt, 
 

2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 
und 2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 
3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 

den Installationsarbeiten beginnt, 
 

4.  gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote ver-
stößt. 

 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkei-
tentatbestände bleiben unberührt. 
 

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 
(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bern-
steiner Gruppe (Wasserabgabesatzung -WAS-) vom 20. Juli 1995 
(KrABl. Nr. 19 vom 03. August 1995) außer Kraft.   
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Bernstein, den  30.04.2025 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Bernsteiner Gruppe 
 

gez. Nicolas Lahovnik, Zweckverbandvorsitzender 
 
 
 

Nr. 85 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Bernsteiner Gruppe 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

der Bernsteiner Gruppe 
(BGS/WAS) 

Vom 30.04.2025 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
der Zweckverband zur Wasserversorgung der Bernsteiner Gruppe 

folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die 
Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung im Verbandsgebiet 
einen Beitrag. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht oder 
 
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die  
–zusätzliche– Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.  
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige 
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens  2.500 m² 
Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 

–  bei bebauten Grundstücken auf das dreifache der beitrags-
pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch  2.500 m², 

–  bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² 
begrenzt. 
 
(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach 
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasser-
versorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht 
für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseran-

schluss haben. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
 
(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebau-
baren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässi-
ge oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebau-
ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i. 
S. d. Satzes 1, Alternative 1. 
 
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung 
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich 
dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzli-
chen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge ge-
leistet worden sind, 

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 
Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 
Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschoss-
flächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen  
neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Ge-
genüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, 
nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche 0,40 € 
b) pro m² Geschossfläche 3,71 €. 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des fällig. 
 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist mit 
Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) 
sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 
 
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 
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§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungs-
einrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10). 
 

§ 9a 
Grundgebühr 

 
(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der ver-
wendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem Grund-
stück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne 
des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler 
berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dau-
erdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserent-
nahme messen zu können. 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern 
mit Dauerdurchfluss 

bis 4 m³/h 90,00 €/Jahr 
bis 10 m³/h 138,00 €/Jahr 
bis 16 m³/h 180,00 €/Jahr 
über 16 m³/h 356,00 €/Jahr. 

 
§ 10 

Verbrauchsgebühr 
 
(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasser-
versorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Ge-
bühr beträgt 1,62 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 
2Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 
 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-

licht wird, oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzäh-

ler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasser-
zähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,15 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 
 
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; der 
Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. 
2Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld 
neu. 
 

§ 12 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebs. 
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft. 
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-
über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festge-
setzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem 
Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 
 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die 
Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. 
 
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 
Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der 
Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des 
Jahresgesamtverbrauches fest. 
 

§ 14 
Mehrwertsteuer 

 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird 
die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben. 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweck-
verband für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unver-
züglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf 
Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20. Juli 1995, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 12. Dezember 2023 (KrABl. Nr. 29 vom 
21.Dezember 2023) außer Kraft. 
 
Bernstein, den 30.04.2025 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Bernsteiner Gruppe 
 
 

gez. Nicolas Lahovnik, Zweckverbandsvorsitzender 
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